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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, 

Rechnungsprüfung und Vergaben 

25.02.2026 öffentlich Entscheidung 

    

 

 

Beschlussvorschlag 
 

Dabei soll der zuständige Beigeordnete über den Sachstand der Klärung der Grundstücksfragen im 

Zusammenhang mit dem Neubau der GS 36 in Alach berichten und den weiteren Zeitplan 

konkretisieren.  

 

Dabei soll auch dem Ausschuss erläutert werden, weshalb erst nach der Fortschreibung des 

Schulnetzplanes die Weiterplanungen erfolgen können, liegt doch bereits infolge der DS 1565/22 

eine Aufgabenstellung für einen zweizügigen Grundschulneubau des Amtes für Bildung an das Amt 

für Gebäudemanagement vor.  

 

Der Ortsteilbürgermeister von Alach soll die Gelegenheit erhalten, zum Beratungsgegenstand eine 

Stellungnahme abzugeben. 

 

 

 

 

06.02.2026, gez. i. A. xxxxxxxxxxxx  
Datum, Unterschrift 

 

  

  

 

Fraktion Die Linke 

    

Titel der Drucksache: 

Sachstand der Klärung der Grundstücksfragen 

im Zusammenhang mit Neubau GS 36 Alach 

 

Drucksache 0314/26 
 

Ausschuss für 

Finanzen, 

Liegenschaften, 

Rechnungsprüfung 

und Vergaben 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2026 2027 2028 2029 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Der Sachstand zur Klärung der Grundstücksfragen im Zusammenhang mit dem Neubau der GS 36 

(Alach) war bereits Gegenstand einer Anfrage (DS 1807/25).  

In der Antwort, die erst nach Monaten und auf mehrmaliges Drängen der Fragestellerin Karola 

Stange (Die Linke) gegeben wurde, gab es den Hinweis, dass erst nach Fortschreibung des 

Schulnetzplanes die nächsten Schritte für den notwendigen Grundstückserwerb (Erbpachtvertrag) 

gegangen werden könnten. 

 

Diese Antwort ist mehr als irritierend, hat das Amt für Schule doch bereits im Ergebnis der 

sogenannten „Alach-Studie“ (DS 1565/22) eine Aufgabenstellung für einen zweizügigen 

Grundschulneubau an das Amt für Gebäudemanagement übergeben.  

Aus Sicht des Antragstellers, kann damit der Grundstückserwerb weiter vollzogen werden.  

Die endgültige Klärung der Grundstücksfrage ist eine Voraussetzung für den Fortgang des 

Vorhabens. 
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